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 Bitte

aufbewahren!
Gültig ab 1. Januar 2011

Informationsblatt
für den Kehrichtsammeldienst

Preise

17-Liter-Gebührenkehrichtsäcke

Rolle à 10 Säcke Fr. 10.–

35-Liter-Gebührenkehrichtsäcke

Rolle à 10 Säcke Fr. 20.–

60-Liter-Gebührenkehrichtsäcke

Rolle à 10 Säcke Fr. 30.–

Gebührenmarken

pro Bogen à 10 Marken Fr. 20.–

Plomben für 800-Liter-Gewerbecontainer

Einzelleerung Fr. 45.–

Jahres-Vignetten für 800-Liter-Gewerbecontainer

pro Vignette (erhältlich nur über KVA)
Leerung 1x wöchentlich

Fr. 2000.–

Verkaufspreise inkl. MwSt.

Bestimmungen zur Kehrichtbereitstellung

–	� Kehrichtbereitstellung am Morgen des Abfuhrtages bis 7.00 Uhr an
den von der Gemeinde bezeichneten Sammelstellen.

–	 �In Containern von Mehrfamilienhäusern dürfen nur Abfälle in offiziellen 
Gebührenkehrichtsäcken der KVA Thurgau oder mit Gebührenmarken der 
KVA Thurgau frankierte Norm-Kehrichtsäcke deponiert werden. Das offene 
Einbringen von Abfall ist unzulässig, Sperrgut ist mit Gebührenmarken fran-
kiert neben dem Container bereitzustellen. Die Haushaltcontainer sind mit 
speziellen blauen Klebern bezeichnet.

–	� Gewerbe- und Industriecontainer (Norm 800 Liter): Die Abfälle können 
offen eingebracht werden. Die Container sind mit Jahresvignetten oder mit 
Plomben für eine Leerung zu versehen. Die Preise entsprechen einem Ge-
wicht von 110 kg pro Leerung (schwerere Container gegen Aufpreis).

	 Auskunft erteilt der Verband KVA Thurgau.
–	� Besondere Aufwendungen: Für die Entsorgung von Abfällen, die nicht 

ordnungsgemäss bereitgestellt werden, stellt der Verband die anfallenden 
Mehrkosten (mindestens Fr. 50.–) dem Verursacher direkt in Rechnung.

Von der Kehrichtabfuhr nicht mitgenommen bzw. geleert werden:

–	� Zu wenig frankierte sowie überfüllte oder zu schwere Gebinde und Sperrgut-
stücke.

–	� Mit Abfall gefüllte Kartonschachteln oder Tragtaschen, alle nicht offiziellen 
Gebinde.

–	� Abfälle für eine separate Entsorgung: Pneus, Tierkadaver, explosive Stoffe, 
flüssige und unbrennbare Abfälle sowie wiederverwertbare Stoffe wie Papier, 
Karton, Glas, Büchsen, Batterien, Metalle, PET-Getränkeflaschen, Elektronik-
schrott, Grünabfälle usw. (siehe Abfuhr- und Entsorgungsplan der Gemeinde).

–	� Überfüllte Container (Deckel darf maximal eine Handbreite geöffnet sein) 
–	� Container mit zu stark verpresstem Inhalt (kann nicht geleert werden).
–	� Asche darf nur separat und in erkaltetem Zustand in Norm-Kehrichtsäcken 

bereitgestellt werden. Brandgefahr – nie in Container leeren oder mit ande-
ren Abfällen mischen!

Gesetzliche Grundlagen zur Abfallentsorgung

Gemäss Abfallgesetzgebung von Bund und Kanton ist das Deponieren und Ver-
brennen von Abfällen in nicht dafür bewilligten Anlagen oder im Freien verboten. 
Widerhandlungen werden angezeigt und können mit Busse bestraft werden.

Auskunft erteilt die Abfallberatung der KVA Thurgau: Tel. 071 626 96 26



Neutrale Norm-Kehrichtsäcke, Dünger- und Futtermittelsäcke

17 Liter
(ca. 2,5 kg)

35 Liter
(ca. 5 kg)

60 Liter
(ca. 8,5 kg)

110 Liter
(ca. 15 kg)

1/2 Marke 1 Marke 1 1/2 Marken 2 1/2 Marken

Sperrgut und Bündel (nur brennbare Materialien wie Holz, Kunststoff usw.)
Max. Gewicht: 30kg, max. Abmessungen: 100x70x50cm

bis 5kg bis 10kg bis 20kg bis 30kg

1 Marke 2 Marken 4 Marken 6 Marken

Die Anzahl der aufzuklebenden  
Marken richtet sich bei Säcken  
nach dem Volumen und bei Sperrgut 
jeweils nach dem Gewicht  
(siehe untenstehende Tabellen).

1⁄2 Marke 1 Marke

Verwendung der Gebührenmarken
Wert pro Marke: Fr. 2.– . Die Gebührenmarken kön-
nen für neutrale Norm-Kehrichtsäcke (keine Entsor-
gungsgebühr im Sackpreis enthalten), Dünger- und 
Futtermittelsäcke sowie für Sperrgut und Bündel ver-
wendet werden.

Beispiele Sperrgutbereitstellung 
Als Sperrgut gelten brennbare Materialien wie Holz, Kunststoff usw.
Grundsätzlich liegt die maximale Länge des bereitgestellten Sperrgutes bei einem Meter.
 

Beispiel Gewicht Anz. Marken

Kleinmöbel aus Holz  
und Kunststoff, Kunststoff-
behälter, Kinderspielsachen

bis 5kg 	 1 Marke

Sessel, klein bis 10 kg 2 Marken

Sessel, gross bis 20 kg 4 Marken

Sofa Direkt an 
RAZ/KVA 

Matratzen
– klein, von Kinderbett
– normal

2 Marken
3 Marken

– Doppelmatratzen Direkt an 
RAZ/KVA

Teppich, gebündelt 
oder gerollt

bis 30 kg 6 Marken

Christbäume, grosse
Bäume auf 1 Meter 
zerkleinern

pro Baum 1 Marke

Ski, zerkleinern nicht nötig pro Paar 2 Marken


